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Schlöſſer und theilweiſen Fenſterſtöcke, Ausdielung
einiger Bretter In den u  0  en, ſind von den arrern
und Localen (Localiſten) ohne Rückſicht, ob ſie einen oder keinen
Congrua⸗Ueberſchuſs aben, ganz allein und ohne einen ander⸗
weitigen Beitrag 3 U beſtreiten.“ erg auch das Circular
de öhmiſchen Guberniums vom 21 Jänner

Daſs das eben (itierte Hofdecret nicht zu den „Veralteten“
ſtaatlichen Vorſchriften 30 erhellt aus dem neueſten, unſere rage
ebenfalls ventilierenden rlaſſe der Statthalterei von Böhmen
vom Juni 1891, Zahl worin ſich auf dieſes Decret
ausdrücklich berufen und die genaue Befolgung desſelben
ſowohl den politiſchen ehörden als den Patronatsämtern mit der
Motivierung aufgetragen wird, daſs Uslagen für die „ge wöhn
liche bauliche Inſtandhaltung der arrhäuſer“ auf das
Kirchenvermögen nicht übernommen werden können, weil für die
Berichtigung der Koſten anläſslich ſolcher éEparaturen die Nutz⸗
nießer der ohnung die geiſtlichen fründner aus
Eigenem aufzukommen 0  en Zugleich ird der entgegen⸗
geſetzte, hie und da beobachtete Vorgang hinſichtlich der „gewöhn⸗
ichen“ Pfarrhofreparaturen, wenn ſie aus Kirchenvermögen
beſtritten werden, für ungeſetzli erklärt. Hieraus olgt, daſs das
obeitierte Hofkanzleidecret noch vollkommen zu Recht beſteht und in
etreff der „kleineren Reparaturen“ Pfarrhauſe und threr Be
ſtreitung durch den Beneficiaten für die Praxis nach wie vor
maßgebend iſt

Bei genauerer rwägung des erwähnten Statthalterei⸗Erlaſſes
könnte eS auffallen, daſs derſelbe ＋ des In dem oft genannten
Hofdecrete vorkommenden, logi jedenfalls mehr präciſen und klaren Aus
ruckes „kleinere Reparaturen,“ die offenbar iger beſtimmte
und ziemlich ehn bare Bezeichnung „gewöhnliche bauliche In⸗
ſtandhaltung de Pfarrhauſes“ gebraucht, braus man folgern könnte,
als man dem Decrete eine mehr extenſive Faſſung und
Erklärung geben, da Uunter der letzteren Bezeichnung beinahe
alle Baureparaturen ſubſumiert und verſtanden werden können.
Da ſich jedoch,‚ wie oben bemerkt wurde, der beregte Statthalterei⸗
Erla ſeinem Inhalte nach auf das vorerwähnte Hofdecret aus
drücklich bezieht und eS mit dem klaren Beiſatze erneuert,
daſs die politiſchen und die Patronatsämter dieſes Decret bei vor  —
kommenden Anläſſen In der Zukunft efolgen ollen,
ſo muſs jene Vermuthung als völlig grundlo bezeichnet werden.

Königgrätz. Domcapitular Dr nton Brychta

VII (De Kapelle propter usuUuUm publicum.)
In einem ſtaatlichen Unterrichtsgebäude befindet ſich eine Hauskapelle.
Dieſelbe liegt IM erſten Stock; der Raum, n welchem 1 (tar
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ſteht, iſt ganz klein und durch einen Vorhang von einem großen
Qaale etrennt, von dem Aus die Studenten während des Schul⸗
jahres Sonn⸗ und Feiertagen der heiligen eſſe und Exhorte
beiwohnen. Dieſer große aal wird bei feierlichen Anläſſen als Feſt⸗
aal verwendet werden und finden darin muſikaliſch⸗declamatoriſche
Aufführungen ＋ Der Diöceſanbiſchof hat ſeiner Zeit die Kapelle
eingeweiht und die 2 heilige Meſſe dort feierlich celebriert. Anfäng
lich war In erwähnter Unterrichtsanſtalt nur elin Religionslehrer
angeſtellt, der Sonn⸗ und Feiertagen den Schulgottesdienſt hielt
In der olge, als Parallelclaſſen röffnet wurden, ard dem Religions⸗
rofeſſor ein u  en zugetheilt, der von da für das Unter  2  2
gymnaſium Schulgottesdienſt 1e ſo daſs nunmehr Sonn⸗ und Feier⸗
tage immer zwei Meſſen In der Kapelle Im Quſe der Zeit
ſtiegen dem Religionslehrer, zuma gar kein Document ſich vorfand,
das die Kapelle als eine öffentliche bezeugt hätte, begründete Bedenken
auf,‚ ob denn dieſes Dratorium doch als Nii publicum könnte ange
chen werden, ob eS nicht vielmehr, beſonders mit Rückſicht auf Lage,
Beſchaffenheit und Verwendung der Räumlichkeiten, ein privatum ei,
wornach dann für Meſslicenz ohen Feſttagen, für Pluralität
von Meſſen Sonntagen und überhaupt für Errichtung einer der  2
artigen Kapelle ein päpſtliches Privileg zu erwirken wäre Auf eine
diesbezügliche Anfrage wurde entſchieden, die Kapelle ſei den öffent  —
en beizuzählen propter USUII publicum. Was iſt nun von der
Kapelle ſelbſt und der erwirkten Entſcheidung 3 halten?

Vor allem hat dieſes Dratorium keinen öffentlichen Eingang,
von einer öffentlichen Straße oder einem öffentlichen ＋Qus,

was eine der Hauptbedingungen für die Oeffentlichkeit eines Ora
briums iſt, iſt alſo eine Innenkapelle ohne öffentlichen Eingang,
ſomit Oratorium privatum. Andererſeits hat die Kapelle auch nicht da
valens canonieum für die publicitas ratione l0Ci. die urkundliche, aequi-
mündlichvertragsmäßige oder wenigſtens gewohnheitsrechtliche Ver
ichtung ſeitens des Eigenthümers, reſp verantwortlichen Verwalters
nämlich, den Zugang zur Kapelle zur Zeit des Gottesdienſtes durch
Vorhaus, Stiegen und Gänge immer und jedem offen zu halten, da
10 nur die Studenten und die dieſelben überwachenden Mitglieder
des Lehrkörpers, en noch das Dienſtperſonal der bei  2
wohnen; alſo bleibt das Oratorium fortiori privatum. Zudem
ſind nicht alle vier Wände der Kapelle aus Mauern aufgeführt und
wird der Raum vor derſelben, von Aaus die Studenten der
heiligen — beiwohnen, äufig zu rofanen Zwecken muſikaliſch⸗
declamatoriſchen Vorträgen verwendet; was wieder den Erforderniſſen
eines öffentlichen Dratoriums widerſpricht, das 10 nach 110 Sess.
XII decr.: Quanta „ad divinum tantum Cultum dedi-
catum“ ſein muſs; alſo omnino muſs dieſes Oratorium eln privatum
ſein und dürfen conſequenterweiſe nie zwei Meſſen ſelben Tage,

den höchſten Feſttagen nicht einmal eine geleſen werden.



628

Sehen wir uns nun die angeführten Gründe naher
Daſs die Kapelle keinen fſentlichen Eingang hat, daraus olg
nur, daſ ſie ratione oei keine publica iſt, VCSTS publica;
eine Innenkapelle kann 10 publica ſein, nicht zwar oder plene
(i etiam localiter), wohl aber quasi, quoa lieentiam
SacCTuUmn peragendi entweder urch oben erwähntes urkundlich oder
äquivalenter Weiſe verbürgtes Recht des freien Zutrittes oder
dadurch, daſs ieſelbe Ur kirchenrechtliche Beſtimmungen eigens von
der Zahl der Privatae ausgenommen iſt und den Ora publica
beigezählt wird ſt nun auc das rſtere nicht der Fall bei der in
Rede ſtehenden Kapelle, ſo doch das letztere. Der claſſiſche Text, der
vor allem entſcheidend iſt puncto privater und öffentlicher Oratorien,
das „Neve patiantur“ des tridentiniſchen (Crete. „Quanta CUura“*
aus Sess. XXII. rechnet zu den Oratt. Drivata nur die Iun den
Domus Privatae gelegenen Kapellen; nun iſt aber erwähnte Kapelle
in einem Hauſe das dem öffentlichen 0 dient, in einer dem
Gemeinwohle dienenden Unterrichtsanſtalt, omit in einer Domus
Ublica. deſſen Beſitzer keine Privatperſon als olche iſt Reben dem
Zwecke der öffentlichen Wohlthätigkeit ſchein auch der religiöſe
Charakter hinlänglich gewahrt zu ſein, ſchon dadurch, daſs die Schüler
vorſchriftsmäßig von der Anſta ſe angehalten ſind, ihren religiöſen
Pflichten nachzukommen, Iim ühri auch dieſe Unterrichts-⸗
ſtätte als Staatsanſtalt mehr indifferentiſtiſchen Charakters ſein egen
dieſes gemeinnützigen und wenigſtens tangential⸗-religiöſen Zweckes
kann füglich eine derartige n zu den loca Dia Im weiteren
Sinne gerechne werden; und van Gameren beſtätigt dieſe Anſchauung,
wenn ELr zu den loea Pia auch cholae publicae, ꝗquae CausalIII

religionis tt1 1I 30 Alſo iſt das Dratorium wenigſtens
quasi oder semipublicum ratione licentiae SaCTUIII IN Dera-
gendi, muſs alſo actiſch Unter die öffentlichen eingereiht werden.

Der oben angeführte zweite run ändert der Sache nichts
Wenn nämlich die Kapelle nicht ratione 10 C Dublica iſt, bedarf
eS zur publicitas Oratorii des erwähnten aequivalens nUur bezüglich
der Haus⸗ oder Innenkapellen In Privathäuſern, privatis IN domibus.
wie das Tridentinum ſagt, denen aber mit Unrecht nach der Ent⸗
ſcheidung In Viglevanen. mart. 1847 10c Pia beigezählt
würden, Die der Motivenbericht autet

Desgleichen u der dritte Grund der quasi publicitas keinen
Eintrag Es iſt nämlich gar nicht nothwendig, daſs alle vier Ande
aus Mauern aufgeführt ſeien; eS genügt, daſs drei Seiten gemauert
ſind, die vierte aber durch einen Vorhang abſchließe der nach Bedürfnis
zurückgezogen werden kann, Ami aus einem übrigens decenten Vor
M Andächtige der eiligen Meſſe beiwohnen können. COf. Liguori

de euchar. C dub 357 1 allegat Croix
626 dicentem: Non 6886 OpPUS quattuor muris, qui

Oratorium separen ab aliis 10Cis, Sed PTO quarto
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aptari elam. duae aberiatur ad Commoditatem audientium missam.
Quapropter t

Und daſs In dem erwähnten Vorraum manchmal muſikaliſch⸗
declamatoriſche Aufführungen ſtatt

inden, ändert die quasi publicitas
nicht; werden 10 un Rom ſelbſt ogar In Kirchen (3 St. Ignazio,
12 Apostoli 20.) derartige wiſſenſchaftliche oder künſtleriſche Auf
führungen (3 Promotions⸗Feierlichkeiten, kirchenmuſikaliſche Pro⸗
ductionen 20.0 abgehalten, wobei einfach das Smum aus dem Hoch
altare removiert und In eine abgelegene Nebenkapelle transferiert wird.
nd weil iun erwähnter Kapelle nicht der eigentliche Kapellenraum,
ondern nur der Vorraum und auch dieſer nur ſehr vorübergehend
und ſelten 3u derlei Uebungen verwendet wird, bleibt die Kapelle
immerhin ad divinum antum „Ultum dedieata

II aber die Kapelle dieſes ſtaatlichen Unterrichtsgebäudes eine
apella quasi Ublica, die 10 quoa licentiam peragendi missam
den Ora publica gleichgeſtellt iſt, ſo 0 der Biſchof das Recht,
die Kapelle 3u geſtatten und enügte Es, daſs Ho

erſelbe ſe
darin die heilige Meſſe celebrierte, weil 10 dadurch chon ſtillſchweigend
oder beſſer geſagt thatſächlich die Erlaubnis gegeben war, darin die
heilige Meſſe zu feiern. (Freili dre * beſſer geweſen, daſs arüber
auch eine rtunde verfaſst und dieſelbe in der Sacriſtei deponiert
worden wäre, umal In viel kleinlicheren und minderwertigeren An
gelegenheiten auch alles ſchriftli kanzleimäßig abgefaſst werden mu

omit önnen In der Kapelle äglich auch mehrere heilige Meſſen
gefeiert werden, die hohen eſttage nicht ausgenommen, alles ohne
päpſtliches ndult Auch die Anweſenheit der Studenten iſt zur Er
laubtheit der Celebration der heiligen Meſſe nicht nothwendig.

Noch einige Orte ezügli der zweiten rage ur die
erwähnte Entſcheidung wurde zwar der vorgelegte Zweifel „Praktiſch,
thatſächlich“ richtig entſchieden, der Usdru aber In der Motiven—
angabe iſt mindeſten Uungenau; denn Obvio und auch
juridico iſt mn der erwähnten Kapelle kei publicus: weder
der Eingang iſt öffentlich, noch auch der Innenzugang urkundlich,
mündlich vertragsmäßig oder gewohnheitsrechtlich CNn rlaubt, da
nuL die Schuljugen und die überwachenden Mitglieder des Lehr⸗
körpers und en das Dienſtperſonal der heiligen Meſſe bei⸗
wohnen können, (Ute aber von der Nachbarſchaft gav nicht zugelaſſen
würden. Freier Zutritt aber für jedermann ird Uunter publicus
IM juridiſchen Sinne verſtanden OrP jur Rom Civ. de
loce t itinn. publ usuS publicus 20 USUIII omnium
Dertinens. Der eigentliche run iſt ielmehr, daſs dieſe n
als locus pius im weiteren Sinne, weil gemeinnützigen und religiöſen
Zweck verfolgend, ausgenommen iſt von der orſchri des triden⸗
ums „Neve patiantur“ bezüglich Oratoria privata

ſchl Coop Dr Karl M


